
Stadt Kornwestheim  
FB 8 – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan „Westlicher Stadtgarten“, Planbereich 01 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Fachbehörden im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem. § 4 (2) BauGB, Stand 24.04.2013 
 
Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

1 Stadtwerke Ludwigsburg – Kornwestheim GmbH 
Stadtentwässerung Kornwestheim 
Gänsfußallee 23, 71636 Ludwigsburg, eing. 20.02.2013 
Tel. 07141 / 910 – 0 

Keine Anregungen, keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Kenntnisnahme. 

2 Stadtwerke Ludwigsburg – Kornwestheim GmbH 
Versorgungssparte 
Gänsfußallee 23, 71636 Ludwigsburg, eing. 20.02.2013 
Tel. 07141 / 910 – 0 

Keine Einwendungen 

Kenntnisnahme. Kenntnisnahme. 

3 Zweckverband Landeswasserversorgung 
Schützenstr. 4, 70182 Stuttgart, eing. 25.02.2013 
Tel. 0711 / 2175-0 

Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes sind keine 
Betriebsanlagen der Landeswasserversorgung betroffen. 

 

Kenntnisnahme. Kenntnisnahme. 

4 Verband Region Stuttgart 
Kronenstraße 25, 70174 Stuttgart, eing. 20.03.2013 
Tel. 0711/ 22759-0 

Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 

 

Kenntnisnahme. Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Kornwestheim  
FB 8 – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan „Westlicher Stadtgarten“, Planbereich 01 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Fachbehörden im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem. § 4 (2) BauGB, Stand 24.04.2013 
 
Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

5 

 

 
I. Naturschutz 
Es erfolgen keine 
Gehölzrodungen/Baufeldräumungen, die DIN 
18920 wird beachtet. Zum Schutz des 
Baumbestands ist der Einbau der Spielgeräte 
überwiegend östlich der vorhandenen Bäume 
geplant. Im unmittelbaren Wurzelbereich der 
Kastanien sind keine Maßnahmen vorgesehen. 
Auch ein Befahren dieser Schonbereiche ist für 
die Durchführung der Maßnahme nicht 
erforderlich, sodass die Bäume insgesamt 
erhalten bleiben. Für die Herstellung der 
zwischen den Baumreihen vorgesehenen 
Spielelemente (Reckstange, Drehscheibe) 
werden einzelne Punktfundamente erforderlich. 
Durch einen Mindestabstand von 5 m zu den 
Baumstandorten sowie durch ein 
entsprechendes Vorgehen (z.B. 
Schallmessung/Handaushub) wird der Schutz 
der Baumwurzeln sichergestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
II. Wasserwirtschaft und Bodenschutz 

Bodenschutz 

Das Beiblatt des LR „Regelungen zum Schutz 
des Bodens“ ist der Textfestsetzung beigefügt. 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kenntnisnahme. 
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zu 
5 

 

 

 

 

Die redaktionellen Änderungen sind erfolgt. 

 

 

III. Gesundheitsschutz 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Stadt Kornwestheim  
FB 8 – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan „Westlicher Stadtgarten“, Planbereich 01 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Fachbehörden im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem. § 4 (2) BauGB, Stand 24.04.2013 
 
Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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Zu 
6 

 

 

 

 

Die Anregungen und Hinweise bzgl. der 
Vorhaltsgebiete zur Sicherung von 
Wasservorkommen werden zur Kenntnis 
genommen. Der Bebauungsplan beinhaltet 
keine Neuausweisung von Siedlungsflächen 
(Bauflächen- bzw. Gebiete). Es wird lediglich 
eine „öffentliche Grünfläche“ festgesetzt. Ein 
Fachgutachten ist demnach nicht erforderlich. 

 

 

 

 

Denkmalpflege 

s. nächste Seite 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

Es erfolgt keine 
Planänderung. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Stadt Kornwestheim  
FB 8 – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan „Westlicher Stadtgarten“, Planbereich 01 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Fachbehörden im Rahmen der Entwurfsoffenlage gem. § 4 (2) BauGB, Stand 24.04.2013 
 
Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

Zu 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zu archäologischen 
Bodendenkmalen wurden ergänzt. Für die 
Anlage des Spielplatzes werden nur einzelne 
Punktfundamente erforderlich, ein großflächiger 
Bodeneingriff erfolgt nicht. Sollten bei diesen 
Grabungen Bodendenkmale gefunden werden, 
wird das Regierungspräsidium, Ref. 
Denkmalpflege informiert. 

 

 

Kenntnisnahme. Dem Regierungspräsidium 
wird nach dem Inkrafttreten des B-Planes eine 
Mehrfertigung zugesandt. 

 

Der Bebauungsplan ist aus dem 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan 2010 
entwickelt. Es ist daher keine Anpassung bzw. 
Berichtigung erforderlich. 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

Die Hinweise des 
Bebauungsplanes 
wurden entsprechend 
ergänzt. 

 

 

 
 

Kenntnisnahme.  

 

 

Kenntnisnahme. 
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7 

 

 

 

 

Interne Ämter – 
Beteiligung über „Infos & Umläufe“ 
 

Abt. Bauverwaltung, eing. 12.02.2013 

Der vorhandene Weg im Stadtgarten entlang des neuen Spielplatzes, 
Einfahrt Stuttgarter Straße/Friedrich-Siller-Straße ist die 
Feuerwehrzufahrt für das Pflegeheim und das Wohnheim der AWO. Die 
für die Feuerwehr freizuhaltenden Flächen sind bei der Planung des 
Gittermattenzauns, der Lampen und dem Durchlaufschutz zu 
berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
Der vorhandene Weg wird durch die Anlage des 
Spielplatzes und den Bau des Zaunes nicht 
verändert, die Feuerwehrzufahrt bleibt 
unverändert.  Die bestehende Beleuchtung wird 
nicht verändert. Der Durchlaufschutz ist 
herausnehmbar, da von dort die Pflegezufahrt 
zum Spielplatz und in den Stadtgarten erfolgt. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 


